
 

 

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER POST SANITAIR VERHUUR B.V. 
 
Artikel 1 - Anwendbarkeit 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, unter Ausschluss eventueller von der anderen Vertragspartei verwendeter 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen, für alle Angebote, Verträge, Lieferungen und Arbeiten, die von der Post Sanitair 

Verhuur B.V., mit satzungsmäßigem Sitz in Assen, im Folgenden Post genannt, ausgeführt werden. 

Abweichende Bedingungen, Vereinbarungen oder Regelungen gelten nur, wenn und soweit sie zwischen Post und der 

anderen Vertragspartei ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.  

Soweit in diesen Bedingungen davon nicht abgewichen wurde, gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 

Artikel 2 Allgemein 

1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird unter „anderer Vertragspartei“ verstanden: jede juristische oder 

natürliche Person, die mit Post einen Mietvertrag abgeschlossenen hat oder abzuschließen wünscht, sowie deren 

Vertreter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Erben. 

2. Jeder zwischen Post und der anderen Vertragspartei abgeschlossene Vertrag ist für beide Parteien in vollem 

Umfang verbindlich. 

3. Änderungen eines Vertrages, aus denen sich Nachteile für Post ergeben können, sowie Stornierungen sind ohne die 

Zustimmung von Post nicht bindend, es sei denn, dass diese Bedingungen dies vorsehen oder dies aufgrund des 

Gesetzes verlangt werden kann. 

 

Artikel 3 Angebote und Offerten. 

1. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Angebote und Offerten von Post völlig unverbindlich. Nach 

Annahme eines Angebots oder einer Offerte durch die andere Vertragspartei kann sie doch noch - sofern 

unverzüglich - von Post widerrufen werden.  

2. Post ist berechtigt, einen Auftrag ohne Angabe der Gründe abzulehnen. 

 

Artikel 4 - Zustandekommen des Vertrages. 

1. Ein Auftrag einer anderen Vertragspartei ist für Post erst verbindlich, nachdem Post ihn angenommen hat. Die 

Annahme erfolgt jeweils ausschließlich durch einen Mietvertrag, der von Post und der anderen Vertragspartei 

unterzeichnet wurde. 

2. Wird der Mietvertrag im Namen der anderen Vertragspartei von – unter anderem, aber nicht ausschließlich – 

einem Arbeitnehmer, Vorstandsmitglied bzw. Geschäftsführer, Vertreter etc. unterzeichnet, kann Post verlangen, 

dass der Unterzeichner zur Zufriedenheit von Post nachweist, im Namen der anderen Vertragspartei berechtigt zu 

sein, einen solchen Vertrag abzuschließen und zu unterzeichnen. 

3. Erfüllt die andere Vertragspartei den Vertrag nicht oder hat Post gute Gründe anzunehmen, dass sie ihn nicht 

erfüllen wird, ist Post berechtigt, die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen aus dem Vertrag und der sich aus 

demselben Rechtsverhältnis oder aus Geschäften, die die Parteien regelmäßig miteinander gemacht haben, 

auszusetzen, unbeschadet der Post aufgrund des Gesetzes oder der Bedingungen zustehenden Rechte. 

 

Artikel 5 - Preise und Tarife 

1. Die Preise von Post sind die Preise, die am Tag des Zustandekommens des Vertrages gelten. Bei einer Erhöhung 

der diesen Preisen zugrunde liegenden Selbstkostenpreise im Zeitraum zwischen dem Angebotsdatum und dem 

Lieferdatum des Mietgegenstandes oder während gegebenenfalls vereinbarten Fristen erhöht Post den der anderen 

Vertragspartei in Rechnung zu stellenden Preis dementsprechend. 

2. Die von Post angegebenen Preise verstehen sich in allen Fällen zzgl. Transportkosten, Umsatzsteuer, sonstigen 

Steuern, Abgaben und Gebühren, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Post ist berechtigt, der anderen 

Vertragspartei jede Änderung in den betreffenden Tarifen weiterzugeben. 

 

Artikel 6 - Ablieferung 

1. Der Mietgegenstand wird an der von der anderen Vertragspartei angegebenen Adresse abgeliefert.  

2. Post ist berechtigt, die von der anderen Vertragspartei angegebene Adresse oder den vereinbarten Ort als solchen 

zu betrachten, solange ihr keine neue Adresse oder kein neuer Ort mitgeteilt wurde. 

3. Muss der Mietgegenstand zu einem späteren Zeitpunkt verlegt werden, werden alle damit zusammenhängenden 

Kosten an die andere Vertragspartei weitergegeben.  

4. Das Gelände hat für den Schwerverkehr gut erreichbar und befahrbar zu sein. Alle dazu gegebenenfalls 

erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen gehen auf Rechnung der anderen Vertragspartei und sind von der 

anderen Vertragspartei zu übernehmen. 

5. Die andere Vertragspartei hat beim Eigentümer des Geländes oder des Gebäudes die Zustimmung zum Aufstellen 

des Mietgegenstandes während der vollständigen Mietzeit zu beantragen.  

6. Die andere Vertragspartei befreit Post von der Haftung für jeden Schaden an den vorgenannten Geländen und/oder 

Gebäuden. 

7. Es wird davon ausgegangen, dass die Ablieferung des Mietgegenstandes zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, an 

dem die Liefergenstände der anderen Vertragspartei betriebsbereit zur Verfügung gestellt wurden.  

8. Ab dem Augenblick der Abfahrt von der Lagerstätte von Post trägt die andere Vertragspartei alle Gefahren des 

Mietgegenstandes.  



 

 

9. Bei Ablieferung wird ein Ablieferungsprotokoll erstellt, das Post und die andere Vertragspartei oder ihr(e) 

Vertreter gemeinsam unterzeichnen. 

10. Eine vereinbarte Lieferzeit ist keine Ausschlussfrist, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde. Bei nicht 

rechtzeitiger Lieferung hat die andere Vertragspartei Post somit schriftlich in Verzug zu setzen, wobei ihr eine 

angemessene Frist für die Erfüllung gewährt wird. 

 

Artikel 7 - Höhere Gewalt 

1. Unter „höherer Gewalt“ (nichtzurechenbare Pflichtverletzungen) werden in diesen Bedingungen alle Umstände 

verstanden, die die Erfüllung des Vertrages durch Post unmöglich machen und Post nicht zuzurechnen sind. 

Darunter werden unter anderem, aber nicht ausschließlich verstanden: Streiks, darunter vor allem Streiks der 

Arbeitnehmer des Frachtführers des Mietgegenstandes, Krankheit von Personal, Transportstörungen, behördliche 

Maßnahmen, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg und Kriegsgefahr und ferner alle Umstände, unter denen die völlige 

oder partielle Erfüllung des Vertrages nach Redlichkeit und Billigkeit nicht verlangt werden kann, sowohl wenn 

sich diese Umstände beim Unternehmen von Post als auch wenn sie sich bei Frachtführern, Zulieferern, 

Subunternehmern oder sonstigen eingeschalteten Dienstleistern ergeben. 

2. Im Falle höherer Gewalt werden die Liefer- und sonstigen Verpflichtungen von Post ausgesetzt. Ist Post infolge 

höherer Gewalt länger als zwei Monate nicht imstande, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, sind beide Parteien 

berechtigt, den Vertrag ohne gerichtliche Intervention aufzulösen, ohne in diesem Fall schadenersatzpflichtig zu 

sein. 

3. Hat Post bei Eintritt der höheren Gewalt ihre Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt oder kann sie ihre 

Verpflichtungen nur teilweise erfüllen, ist sie berechtigt, den gelieferten bzw. den lieferbaren Teil separat zu 

fakturieren und ist die andere Vertragspartei gehalten, diese Rechnung zu zahlen, als ob es sich um einen separaten 

Vertrag handeln würde. 

4. Post ist auch berechtigt, höhere Gewalt geltend zu machen, sofern der Umstand der höheren Gewalt eintritt, 

nachdem Post ihre Verpflichtungen hätte erfüllen müssen. 

 

Artikel 8 - Haftung  
1. Post kann auf keinen Fall für Schäden der anderen Vertragspartei oder Dritter haftbar gemacht werden, die sich 

aus der Benutzung der Sachen durch Post ergeben, sofern in den geltenden Rechtsvorschriften oder diesen 

Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist. 

2. Post übernimmt nur die von der anderen Vertragspartei erlittenen Schäden, die Folge einer zurechenbaren 

Pflichtverletzung in der Erfüllung des Vertrages oder aus unerlaubter Handlung sind, wenn und soweit diese 

Haftung durch ihre Versicherung gedeckt wird und bis zu einem Betrag in Höhe der von der Versicherung 

gezahlten Leistung. 

3. Zahlt der Versicherer aus irgendeinem Grund keine Leistung beziehungsweise ist der Schaden nicht von der 

Versicherung gedeckt, beschränkt sich die Haftung von Post auf den Rechnungsbetrag.  

4. Abweichend von den vorigen Absätzen übernimmt Post keine Haftung für die Überschreitung von Lieferfristen. 

5. Post kann in keinem Fall für nichtzurechenbare Pflichtverletzungen (höhere Gewalt) haftbar gemacht werden. 

6. Die in diesem Artikel genannten Beschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden die Folge von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit von Post ist. 

 

Artikel 9 - Mängelrügen 

1. Unter „Mängelrügen“ sind alle Beanstandungen der anderen Vertragspartei in Bezug auf die Eigenschaft des 

Mietgegenstandes und/oder der vereinbarten Dienstleistungen zu verstehen. 

2. Die andere Vertragspartei ist verpflichtet, die Liefergegenstände bei Ablieferung sofort auf Mängel und Schäden 

zu prüfen und diese in dem bei der Ablieferung erstellten Ablieferungsprotokoll zu vermerken. 

3. Die andere Vertragspartei kann keine Schäden und/oder Mängel geltend machen, sofern sie diese Post nicht sofort 

nach der Ablieferung gemeldet hat. 

4. In Bezug auf sichtbare Mängel sind Mängelrügen innerhalb von acht Tagen nach Ablieferung schriftlich bei Post 

einzureichen, unter genauer Angabe der Art und des Grundes der Beanstandungen. 

5. In Bezug auf unsichtbare Mängel sind Mängelrügen innerhalb von acht Tagen nach dem Zeitpunkt der Entdeckung 

beziehungsweise nach dem Zeitpunkt, an dem die Mängel billigerweise hätten entdeckt werden können, bei Post 

einzureichen, unter genauer Angabe der Art und des Grundes der Beanstandungen. 

6. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist Post gehalten, die betreffenden Sachen unverzüglich zu ersetzen oder 

zu reparieren. 

7. Durch das Einreichen einer Mängelrüge wird die Zahlungspflicht der anderen Vertragspartei in Bezug auf die 

strittigen Sachen nicht ausgesetzt. 

 

Artikel 10 - Reparatur und Wartung 

1. Post liefert der anderen Vertragspartei den Mietgegenstand sauber und betriebsfertig ab. 

2. Während der vereinbarten Mietzeit trägt die andere Vertragspartei gemäß den von Post erteilten Anweisungen 

Sorge für die tägliche Wartung und Reinigung. 

3. Technische Störungen sind Post von der anderen Vertragspartei sofort telefonisch zu melden. Post gibt der anderen 

Vertragspartei dann die erforderlichen Anweisungen für die Behebung der Störung beziehungsweise sorgt selbst 

für die Reparatur. 



 

 

4. Kosten der Behebung der sich aus normaler Benutzung des Mietgegenstandes ergebenden Störungen und/oder 

Schäden trägt Post. 

5. Kosten der Behebung von Störungen und/oder Schäden, die keine Folge der normalen Benutzung des 

Mietgegenstandes sind (unter anderem, jedoch nicht ausschließlich Störungen und/oder Schäden infolge von 

Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Benutzung, Fahrlässigkeit oder Vorsatz), werden der anderen Vertragspartei von 

Post im Ermessen von Post in Rechnung gestellt. 

 

Artikel 11 - Sorgfaltspflicht 

Als Mieter ist die andere Vertragspartei verpflichtet „als ordentlicher Familienvater“ für den Mietgegenstand Sorge zu tragen 

und ihn auf die Weise und für die Zwecke zu benutzen, die im Mietvertrag für den Mietgegenstand beschrieben sind, oder, in 

Ermangelung einer diesbezüglichen Vereinbarung, billigerweise bekannt zu erachten sind, in allen Fällen gemäß den 

Anweisungen von Post und wie nach den Anforderungen von Redlichkeit und Billigkeit erwartet werden darf. 

 

Artikel 12 - Zahlung 

1. Die Zahlung erfolgt gemäß den Anweisungen von Post: 

 In bar bei Ablieferung des Mietgegenstandes; und/oder 

 innerhalb von vierzehn Tagen nach Ablieferung des Mietgegenstandes, auf ein von Post angegebenes 

Bankkonto; und/oder  

 an den im Mietvertrag angegebenen Fälligkeitsterminen, auf ein von Post angegebenes Bankkonto. 

2. Bei Zahlung per Bank gilt der Tag, an dem der Betrag dem Bankkonto von Post gutgeschrieben wird, als 

Zahlungstag. 

3. Post ist nicht verpflichtet, die andere Vertragspartei auf den Ablauf einer Zahlungsfrist aufmerksam zu machen 

oder ihr Kontoauszüge oder und ähnliches zukommen zu lassen, sofern nicht anders vereinbart wurde. 

4. Falls die andere Vertragspartei versucht, eine Schuldenregulierung mit ihren Gläubigern zu treffen, 

Zahlungsaufschub beantragt, über ihr Vermögen die Insolvenz beantragt wird, ihr Unternehmen beendet oder 

überträgt, die freie Verfügung über ihr Vermögen oder Einkünfte vollständig oder teilweise verliert sowie wenn zu 

ihren Lasten eine Pfändung vorgenommen wird, ist jede Verpflichtung der anderen Vertragspartei gegenüber Post 

sofort fällig. 

5. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist die andere Vertragspartei von Rechts wegen in Verzug, ohne dass dazu eine 

Inverzugsetzung erforderlich wäre. 

6. Ab dem ersten Tag nach Verstreichen der Zahlungsfrist schuldet die andere Vertragspartei Post für jede weitere 

Überschreitung der Zahlungsfrist um vierzehn Tage Verzugszinsen in Höhe von 1% auf den geschuldeten Betrag. 

7. Alle Kosten, die sich aus der Geltendmachung der Rechte von Post aus den mit der anderen Vertragspartei 

abgeschlossenen Verträgen ergeben oder sich darauf beziehen, darunter alle Kosten inbegriffen, die aus der 

gerichtlichen und/oder außergerichtlichen Eintreibung eines nicht fristgerecht oder unvollständig bezahlten 

Rechnungsbetrags entstehen oder damit zusammenhängen oder aus einem anderen Grund hervorgehen, ohne dass 

diesbezüglich eine Aufforderung oder Inverzugsetzung erforderlich ist, gehen zulasten der anderen Vertragspartei. 

8. Post ist jederzeit berechtigt, sowohl vor als auch nach dem Zustandekommen des Vertrages Sicherheit für die 

Zahlung zu verlangen, unter Aussetzung der Vertragserfüllung durch Post, bis die Sicherheit geleistet wurde, 

unbeschadet des Rechtes von Post auf Erfüllung, Schadenersatz und/oder vollständige oder teilweise Stornierung 

des Vertrages, ohne gerichtliche Intervention und ohne dass Post diesbezüglich zu einer Entschädigung gehalten 

ist. 

 

Artikel 13 - Stornierung 

1. Die andere Vertragspartei kann den Vertrag, den sie mit Post abgeschlossen hat, nach Reservierung des 

Mietgegenstandes, jedoch vor Beginn der Mietlaufzeit stornieren.  

2. Bei einer Stornierung früher als vier Wochen (28 Kalendertage) vor dem vereinbarten Aufstellungsdatum des 

Mietgegenstandes (das „Platzierungsdatum“) ist die Stornierung kostenlos. In sonstigen Fällen wird bei 

Stornierung der nachfolgende Teil der Mietsumme geschuldet: 

 28-21 Tage vor dem Platzierungsdatum: 50% der Mietsumme; 

 20-14 Tage vor dem Platzierungsdatum: 75% der Mietsumme; 

 14-0 Tage vor dem Platzierungsdatum: 100% der Mietsumme. 

 

Artikel 14 - Eigentumsvorbehalt, Versicherungen 

1. Alle von der anderen Vertragspartei von Post gemieteten Gegenstände bleiben jederzeit das Eigentum von Post. 

Die andere Vertragspartei ist vorbehaltlich der tatsächlichen Nutzung durch sie selbst oder durch Dritte nicht 

berechtigt, Dritten die von Post gemieteten Gegenstände als Pfand zu geben oder Dritten als Sicherheit im 

weitesten Sinne des Wortes zu leisten, zu verkaufen, zu vermieten, das Eigentum und/oder der Besitz daran zu 

übertragen. 

2. Versäumt die andere Vertragspartei die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen gegenüber Post oder erwartet 

Post aus guten Gründen, dass sie diese Pflichten verletzen wird, sowie in den in Artikel 15 genannten Fällen, ist 

Post berechtigt, den Mietgegenstand zurückzunehmen. Alle zu diesem Zeitpunkt festgestellten Änderungen oder 

Beschädigungen werden der anderen Vertragspartei in Rechnung gestellt. 

 



 

 

3. Als Mieter ist die andere Vertragspartei verpflichtet, die betreffenden Gegenstände zu einem von Post 

angegebenen Wert gegen die Risiken von Feuer, Diebstahl, vorsätzlicher Zerstörung (Vandalismus), 

Transportschäden sowie Sturm- und Wasserschaden zu versichern, mit der Maßgabe, dass im diesbezüglichen 

Versicherungsschein die Bedingung aufgenommen wurde, dass die Versicherung auch für Sachen von Dritten gilt, 

die bei Versicherungsabschluss Betroffene sind, oder während der Laufzeit der Versicherung Betroffene werden. 

4. Es ist der anderen Vertragspartei nicht erlaubt, Dritten eventuelle Ansprüche gegen den Versicherer aufgrund von 

Versicherungen im Sinne dieses Absatzes als Pfand zu geben oder als Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes 

für Dritte dienen zu lassen, sofern sich diese auf die Post gehörenden Sachen beziehen. Alle Ansprüche der 

anderen Vertragspartei aufgrund der vorgenannten Versicherungen gegen den Versicherer werden, sobald Post den 

Wunsch dazu äußert, Post von der anderen Vertragspartei zur zusätzlichen Besicherung der Forderungen von Post 

gegen die andere Vertragspartei verpfändet. 

 

Artikel 15 - Auflösung 

1. Unbeschadet der sonstigen Rechte und Bestimmungen an anderer Stelle in diesen Bedingungen, kann Post ohne 

gerichtliche Intervention mittels einer schriftlichen Erklärung den Vertrag auflösen, wenn die andere 

Vertragspartei mit der Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist, die andere Vertragspartei 

Zahlungsaufschub beantragt, über ihr Vermögen die Insolvenz beantragt wird, die andere Vertragspartei die freie 

Verfügung über ihr Vermögen oder Einkünfte vollständig oder teilweise verliert oder ein Teil ihrer Besitztümer 

oder ihres Vermögens gepfändet wird und wenn die andere Vertragspartei ihr Unternehmen verkauft oder 

liquidiert. 

2. Post hat kein Auflösungsrecht, wenn die Pflichtverletzung der anderen Vertragspartei, in Anbetracht ihrer 

besonderen Art oder geringen Bedeutung, die Auflösung mit ihren Folgen nicht rechtfertigt. 

 

 

Artikel 16 - Streitigkeiten 

1. Für alle von Post abgeschlossenen Verträge gilt ausschließlich das niederländische Recht. 

2. Streitigkeiten, die nicht gütlich beigelegt werden können, werden ausschließlich dem zuständigen Gericht an dem 

Ort, an dem Post seinen Satzungssitz hat, vorgelegt. 

3. Werden Teile der Bedingungen von einem niederländischen Gericht für unverbindlich erklärt, behalten die Teile, 

die nicht für unverbindlich erklärt wurden, unvermindert ihre Gültigkeit. 
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